
Was darf die Rettung eines

 Menschenlebens kosten? Wer ent-

scheidet diese Frage? Ist diese

 Frage überhaupt erlaubt? Darüber

wird in letzter Zeit viel diskutiert

und geschrieben (1).
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Ein Bundesgerichtsurteil hat viel Staub
aufgewirbelt (2). Kürzlich wurde in Lau-
sanne entschieden, dass eine Kranken-
kasse die Kosten für die Behandlung ei-
ner seltenen Krankheit in der Grössen-
ordnung von 600 000 Franken jährlich
nicht übernehmen müsse, da diese nicht
wirtschaftlich sei, auch wenn dadurch
die Lebensqualität des Patienten verbes-
sert werden könnte. In der Begründung
des Urteils wird ausgeführt: «Die Recht-
sprechung hat ansatzweise versucht, an-
stelle der bisher auf politischer Ebene
nicht festgelegten Kriterien die Kosten-
Nutzen-Beziehung zu beurteilen.» 
Das hat zu verschiedenen Reaktionen ge-
führt: Einige sind der Meinung, dass Kos-
ten-Nutzen-Überlegungen nicht erlaubt
seien, wenn es um die Rettung von
 Menschenleben geht. Sie stützen sich
auf Kant, der meint, ein Menschenleben
habe einen Wert und keinen Preis.
Andere wiederum sehen es als gesell-
schaftliche Pflicht, die immer knapperen
finanziellen Ressourcen möglichst sinn-

voll einzusetzen, auch wenn das Verzich-
te für den Einzelnen bedeutet.

Sind die Gerichte für 
diese Probleme kompetent?
Einigkeit besteht indessen darüber, dass
man derart wichtige Entscheide nicht
den Richtern überlassen soll.
Es ist leider tatsächlich so, dass sich un-
sere Politiker bis jetzt vor diesen Ent-
scheidungen gedrückt haben und es in
der Schweiz (wie auch in anderen Län-
dern) so zu einer verdeckten Rationie-
rung gekommen ist.
So hat zum Beispiel ein schwer herz-
kranker Patient oft Mühe, einen Arzt zu
finden, der ihn behandelt. Ein solcher
Patient verursacht nämlich hohe Kosten
durch Medikamente, Untersuchungen
und allenfalls operative Eingriffe.
Ein Arzt, der viele solche Patienten be-
treut, riskiert ein Verfahren wegen Un-
wirtschaftlichkeit. Das Gleiche gilt für
 Patienten, welche intensive Physiothera-
pie brauchen. Wenn ein Arzt zu viel Phy-
siotherapie verordnet, droht ihm eben-
falls ein unter Umständen existenzge-
fährdendes Verfahren wegen Verletzung
des Wirtschaftlichkeitsgebots. Es sind
genau diese Drohungen, die zu einer Ra-
tionierung führen, denn kein vernünfti-
ger Arzt möchte sich solchen Risiken
aussetzen. Die Rationierung erfolgt also
willkürlich durch Krankenkassenfunk-
tionäre und Ärzte. Willkür ist aber abzu-
lehnen und die Politiker sind in die Pflicht
zu nehmen, für eine gerechte Allokation
der Mittel zu sorgen.

Die Politik ist gefordert
Vorschläge für eine gerechtere Verteilung
der Ressourcen sind längst gemacht. So
wurden bereits in einem 1999 veröffent-
lichten Manifest wichtige Anregungen ge-
macht (3). «So ist die Anwendung von
sehr teuren Behandlungs- und/oder Be-
treuungsmethoden im Einzelfall geboten,
wenn mit ihnen mehrere Lebensjahre mit
guter Lebensqualität gewonnen werden.
Hingegen ist die Anwendung von teuren
oder sehr teuren Behandlungs- und/oder
Betreuungsmassnahmen aus der Grund-
versicherung auszuschliessen, wenn sie
die Lebenszeit nur wenig verlängern und
die Lebensqualität kaum verbessern.»
Medizinische Massnahmen sind auf ihr
Verhältnis zwischen Kosten, gewonnenen
Lebensjahren und gewonnener Lebens-
qualität mittels entsprechender Über-
prüfungsverfahren (z.B. QUALYS1 [4]) zu
beurteilen. Entscheide auf der Grund-
satzebene haben zu justiziablen (rechts-
fähigen) Normen (Gesetze, Verordnungen
und Ähnliches) zu führen.
Leider ist dieses Manifest weitgehend un-
beachtet geblieben. Die Rationierung fin-
det weiter vorwiegend im Verborgenen
statt. Ärzte und Krankenkassenfunk -
tionäre entscheiden, welcher Patient wie
viele Leistungen bekommt. In letzter Zeit
scheint indessen diese Ungerechtigkeit
durch Rationierung der medizinischen
Leistungen vermehrt wahrgenommen zu
werden. Es sind zaghafte Versuche für
Verbesserungen festzustellen.

Richtlinien eines «Medical Boards»
So hat die Gesundheitsdirektion des
Kantons Zürich im Frühling 2008 das
 Pilotprojekt «Medical Board» gestartet,
um damit einen Beitrag zur  Sicher -
stellung der im Krankenversicherungs-
gesetz geforderten Wirksamkeit, Zweck-
mässigkeit und Wirtschaftlichkeit von
medizinischen Behandlungen zu leisten.
Beim Zürcher «Medical Board» handelt es
sich um eine verwaltungsunabhängige
Expertengruppe, die Empfehlungen für
den Einsatz von Diagnoseinstrumenten
und Therapien abgibt. In diesen Exper-
tengruppen sind Ärzte, Ethiker, Politiker
und Forscher vertreten. Damit hat der
Kanton Zürich im Schweizer Gesund-
heitswesen Neuland betreten.
In den USA und in England wie auch in
skandinavischen Ländern sind solche
 Institutionen seit vielen Jahren mit Er-
folg tätig. In der Schweiz ist der Versuch

im Kanton Zürich ein erster zaghafter Be-
ginn, aber immerhin ein Anfang.
Auf Bundesebene wurde im Oktober
2010 im Nationalrat folgende Motion des
Vizepräsidenten der FMH an den Bun-
desrat überwiesen: «Damit die Wirt-
schaftlichkeit und die Angemessenheit
der Gesundheitsversorgung garantiert
werden können, wird der Bundesrat be-
auftragt, die Rahmenbedingungen für die
Gründung einer unabhängigen Techno-
logy-Assessment-Agentur zu schaffen.
Diese soll die Wirtschaftlichkeit (Verhält-
nis Kosten/Nutzen – Kosten/Wirkung)
der neuen Technologien und Leistungen
im medizinischen Bereich analysieren
und die für die Öffentlichkeit vorgesehe-
nen Resultate veröffentlichen.»
Es ist zu hoffen, dass ein breit abge-
stützter politischer Diskurs zu einer ge-
rechteren Verteilung der knappen Mittel
im Gesundheitswesen führt. Die Ärzte
sind aufgerufen, sich an dieser Diskus -
sion aktiv zu beteiligen, der schliesslich
zu einer gesetzlichen Regelung führen
soll. In diesem Sinne begrüsse ich es,
wenn Präsident und Vizepräsident der
FMH ein Nationalratsmandat überneh-
men. ◆
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sind in diesem Fall keine Hilfsmittel der indivi-
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Rationierung im Gesundheitswesen

Während unsere ärztliche Alltagsarbeit zunehmend durch alle möglichen Guidelines bestimmt
wird, die uns Untersuchungsgang und Therapie vorschreiben, stossen wir immer wieder an die
Grenzen unserer technischen Medizin. Richtiges ärztliches Handeln dürfen wir uns nicht von 

aussen vorschreiben lassen, unsere ärztliche Ethik muss erhalten bleiben. Dazu möchte die 
Rubrik DoXEthik beitragen. Sie wird betreut von Dr. Bernhard Rom, der als Lehrbeauftragter für 
Medizinethik an der Universität Zürich tätig ist.
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